
Marburg, den 03.12.2025

Aufnahme des Wahlprüfungsausschuss in die Satzung

Das Student*innenparlament hat beschlossen:

Füge Artikel 24a neu ein und ändere nachfolgende Nummerierung
entsprechend:

Artikel 24a Der Wahlprüfungsausschuss der Student*innenschaft
1.  1Zur  Durchführung  der  Wahlprüfung  wird  zu  Beginn  jedes  Kalenderjahres  ein 
Wahlprüfungsausschuss  gegründet.  2Dieser  setzt  sich  aus  drei  Mitgliedern  sowie  drei 
Stellvertreter*innen  der  Fachschaftenkonferenz  und  zwei  Mitgliedern  sowie  zwei 
Stellvertreter*innen des Student*innenparlamentes zusammen.  3Die Fachschaftenkonferenz 
lost in der ersten Sitzung jedes Kalenderjahres die Mitglieder und Stellvertreter*innen aus 
allen Anwesenden, die einem Fachschaftsrat angehören. 4Im Student*innenparlament wird in 
der ersten Sitzung jedes Kalenderjahres aus allen anwesenden Mandatsträger*innen gelost. 
5Mitglieder des Wahlausschusses können nicht gelost werden. 6Innerhalb des Gremiums das 
lost, dürfen die Gelosten nicht der gleichen Wahlliste angehören.
2.  1Scheidet ein Mitglied des Wahlprüfungsausschusses der Student*innenschaft vorzeitig 
aus,  oder  tritt,  begründet  durch  Abschluss  des  Studiums  oder  Auslandsstudium  von 
mindestens 6 Monaten, aus dem Ausschuss zurück, so rückt eine der Stellvertreter*innen aus 
dem entsendenden Gremium in den Ausschuss nach. 2Verbleiben keine Stell*vertreterinnen 
aus einem Gremium, lost das betroffene Gremium all seine Stellvertreter*innen neu.
3.  Die  Amtszeit  beginnt  mit  der  Konstituierung  und  endet  mit  Abschluss  aller  die 
entsprechende Wahl betreffenden Wahlprüfverfahren.
4.  Das  Wahlprüfungsverfahren  ist  bis  spätestens  zwei  Wochen  vor  stattfinden  der 
konstituierenden Sitzung des Student*innenparlaments abzuschließen. 
5.  Weitere  Regelungen  zur  Arbeitsweise  des  Wahlprüfungsausschusses  sind  der 
Wahlordnung der Student*innenschaft zu entnehmen.

-Der Vorstand des 60. Student*innenparlaments


